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der Freiwilligen Feuerwehr A Jszrayerı 3 

! $1. ; 
Die Freiwillige Feuerwehr in Ms 7Z FF 

übernimmt den persönlichen Feuerlöschdi enst im Feuerlösenberirk 

er £rı nach den Bestimmungen der Polizeiver- 

ordnung vom 11.Februar 1901, betrgffend Organisation des Beuer- 

löschwesens im Freistadte Schaumburg=Lippe. Sie bildet eine selb- 

= ständige Feuerwehr unter ihrem gewählten Brandmeister. Die Frei- 

willige Feuerwehr steht bei Feuersgefahr dem Landrat oder dem 

Gemeindevorsteher oder deren Stellvertreter in demselben Umfange 

. zur Verfügung wie dka Branduehren. 

x $ 2. 

Die Mehr besteht aus den aktiven Mitgliedern,welche zum 

Dienst an den Geräten ausgebildet und verwendet werden und den 

pas$iven Mitgliedern und Wehrfreunden. 

Mitglied kann jeder unbescholtene Fingedessene des Feuer- 

löschbezirks Mıs11g64 werden, der das 18. Lebensjahr 

vollendet hat. Die Aufnahme erfolgt auf Grund einer schriftlichen 

Anmeldung -auf Vorschlag des Vorstandes- der Beschluss der Haupt- 

versammlung. Jeder Aufgenommene wird durch Handschlag auf die Be- 

folgung der Satzungen und Dienstvorschriften verpflichtet. 

u} 

eim Austritt aus der Wehr hat der Betreffende sämtliche 

ihm übergebenen Ausrüstungsstücke in sauberem Zustande abzulie- 

/ern. Für fehlende oder beschädigte Sachen ist er ersatzpflich- 

  

tig, sofern dieselben nicht im Dienst abhanden gekommen oder be- 

schädigt sind. 

Freiwillig austretende Mitglieder haben dies schriftlich 
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dem Vorstand anzuzeigen. 

Aus der Wehr ausscheidende Mitglieder haben keinerlei An- 

spruch an das Vereinsvermögen. 

$ 4. 

Ehrenrühriges Benehmen in und ausser dem Dienst sowie 

Nichtbeachtung der gegebenen Befehle ziehen den Ausschluss aus 

der Hehr nach sich. Die Ausschliesaung erfolgt durch den Vor- 

stand. Berufung an den EInrenrat ist zulässig. Dieser entschei- 

det endgültig. Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern und 

einem Ersatzmann. Der Ehrenrat ist in der im Mai alljährlich 

stattfindenden Hauptversammlung zu wählen. 

$ 5. 

Die Aufnahme neuer und das Ausscheiden alter Mitglieder 

muss seitens des Vorstandes der Polizeibehörde jährlich mit- 

geteilt werden. 

5 6. 

Die Wehr bildet 5 Abteilungen: 

. Steiger =Abteilung 

. Spritzen=Abeeilung 

Wasser=Abteilung 

Ordnungs=Abteilung 
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espannungs=Abteilung. 

$ 7. 

Die Mehr wählt aus ihren Mitgliedern den Brandmeister, 

den Brandmeister-Stellvertreter, den Kassenwart, den Rüst- 

meister und den Schriftuart. 

Die Wahl der Abteilungsführer und ihrer‘ Stellvertreter 

erfolgt durch die Abteilung. 

Der Brandmeister, der Brandmeister-Stellvertreter,der 

Schriftwart, der Kassenvart und die Abteilungsführer bölden 

den Vorstand, 

Die Hahl gilt zwei Jahre. 
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Die Wahl des Brandmeisters und dessen Stellvertreters 

bedürfen der Bestätigung des Landratsamts. Die Namen der 4b- 

teilungsführer sind dem Gemeindevorsteher bekmnt zu geben. 

$ 8. 

Der Vorstand hat 

l. die Hehr nach innen und aussen zu vertreten, 

2. ie Beschlüsse der Hauptversammlung auszuführen. 

Er beschliesst mit einfacher St&fmenmehrhei t.Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Brand- 

meisters. 

Der Brandmeister hat 

1. in Brandfüllen und bei Uebungen die Leitung der 

Wehr 

die Vorstandssi tzungen und Versammlungen zu beru- &)
 

s 

fen und zu leiten, 

WR
 

” die Vebungen anzusetzen, 

4, die Führung der Listen und der Kassen, sowie die 

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsstücke 

zu Überwachen. 

Der Brandmeister-Stellvertreter vertrött in Behinderungs- 

füllen den Brandmeister. 

Dem Schriftwart obliegt die Führung der Verhandlungs- 

niedersäfift in den Vorstandssitzungen und Versammlungen, die 

Führung der Listen sowie der Schriftwechsel. Alle ausgehenden 

Schriftstücke hat er dem Brandmeister zur Unterschrift vorzu- 

legen. 

Der Kassenwart erledigt die Geldgeschäfte der Mehr. 

Zr hat die Gelder einzuziehen und auf Amveisung des Brandmei- 

sters Zahlung zu lelsten, Üb2r alle Zinnahmen und Ausgaben Buch 

zu führen und alljährlich Rechnung zu legen. 

Sämtliche Geräte und Ausrüstungsstücke stehen unter 

besonderer Aufsicht des Rüstmeisters. Er hat dafür Sorge zu 

tragen, dass sich diese in ordnungsmässigem Zustande befinden, 

Die 
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Die Ausrüstungsstücke hat er gegen ZImpfangsbescheinigung 

an die Mitglieder auszugeben. 

$9. 

Die Abteilungsführer haben die besondere Fürsorge 

für die griimdliche Ausbildung ihrer Abteilung und sind be- 

fugt, nach Anmeldung bei dem Brandmeister Uebungen und Unter- 

richtsstunden ihrer Abteilung abzuhalten. Sie haben die Tätig- 

keit der ihnen unterstellten Mannschaften auf dem Vebungs- 

sowie Brandplatze zu leüten. 

$ 10. 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, nach Kräften zur Er- 

Jüllung der Zwecke der Wehr beizutragen und die durch Dienst- 

anweisung auferlegten Pflichten treu zu erfüllen. 

$ 11. 

Versammlungeı finden auf Beschluss des Vorstandes nach 

Bedarf statt. Alljährlich findet aber im Monat Mai eine 

Hauptversammlung statt, in welcher 

1. der Jahresbericht erstattet wird, 

2. die Rechnung gelegt und geprüft wird, 

3. die erforderlichen Hahlen vorgenommen werden, 

HN
 die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt, 

5. die Beiträge und Versäumnisgebühren festgsetzt 

werden, 

6. die Entscheidung über etwaige Anträge getroffen 

vird. 

Die Versammlungen sind beschlussföhig bei Anwesenheit 

von mindestens der Hälfte der Mitglieder. Jm Falle der Be- 

schlussunfähigkeit einer Versammlung ist die na einzube- 

rufende Versammlung ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl 

beschlussfühig. 

Die Tagesordnung einer jeden Versammlung ist bei 

der Einladung mitzuteilen. 

Ausser 

 



Ausserordentliche Wale müssen auf Äntrag 

itglieder innerhalb 14 Tagen anberaumt 
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Eine Aenderung der Satzungen kann in der Hauptver- 

sammlung beschlossen werden, wenn der Antrag von mindestens AN 7 

10 Mitgliedern eingebracht ist und auf der Tagesordnung ge- ng eso 

standen hat, sie bedarf stets die Genehmigung der Aufsichts - 

behörde. 
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